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1. Ausgangslage 
1.1. Allgemeines 

Die Kantonspolizei sorgt mit präventiven und repressiven Massnahmen sowie durch 
sichtbare Präsenz für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Sie leistet Hilfe und 
unterstützt die Behörden bei der Durchsetzung der Rechtsordnung, soweit die poli-
zeiliche Mitwirkung gesetzlich vorgesehen ist. Die Kantonspolizei trifft Massnahmen 
zur Erkennung, Verhinderung und Verfolgung von Straftaten. 

Das aktuelle Polizeigesetz (PolG; RB 551.1) wurde am 9. November 2011 vom 

Grossen Rat verabschiedet und per 1. Juli 2012 in Kraft gesetzt. Seither hat sich die 
Gesellschaft und deren Erwartung an die Polizei verändert. Die zunehmende Digitali-
sierung und die damit einhergehende Veränderung der Kriminalität, aber auch die mit 
der Digitalisierung neu entstandenen Möglichkeiten für die Polizei sind durch das gel-
tende Polizeigesetz nicht mehr abgedeckt. Ausserdem hat sich die bundesgerichtli-
che Rechtsprechung weiterentwickelt, und es werden immer höhere Anforderungen 
an die gesetzlichen Grundlagen für einzelne Massnahmen gestellt. Folglich müssen 
diese präziser und detaillierter formuliert werden. 

Das Polizeirecht definiert polizeiliche Massnahmen zur Gefahrenabwehr wie auch 
präventive Massnahmen. Früher bestand die Prävention insbesondere in der Sensi-
bilisierung der Bevölkerung auf Kriminalitätsphänomene. Hinlänglich bekannt ist bei-
spielsweise die Präventionsarbeit der Sicherheitsberatung im Bereich Einbruch-
schutz zur Minimierung von Dämmerungseinbrüchen. Die präventiven Massnahmen 
sind mit der gesellschaftlichen Entwicklung gewachsen und werden zwischenzeitlich 
in vielen Bereichen zur Erkennung und Verhinderung von Straftaten eingesetzt. 

Die Kantonspolizei leistet auch im Bereich des Gewaltschutzes Präventionsarbeit. 
Insbesondere im Bereich der Häuslichen Gewalt sowie bei der Früherkennung von 
Personen mit hohem Gefahrenpotential, was auch Hinweise auf einen Amoklauf oder 
Terroranschlag einschliesst, soll die Kantonspolizei eingreifen können, bevor etwas 
passiert. Sie muss Vorfeldabklärungen tätigen und dazu Informationen mit den ent-
sprechenden Stellen austauschen und die gesammelten Daten bearbeiten können, 
um frühzeitig eine Einschätzung der Lage vorzunehmen und dadurch eine Gefahr 
abzuwenden. 

Heute verfolgen viel mehr polizeiliche Handlungen einen präventiven Ansatz. Die 

Umsetzung solcher polizeilichen Massnahmen verlangt oft nach Instrumenten, die 
auch einen Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Personen bedeuten. Dafür 
benötigt die Kantonspolizei eine gesetzliche Grundlage. Zudem ist die gerichtliche 
Überprüfung der polizeilichen Massnahme gesetzlich zu regeln. Die Kantonspolizei 
soll nicht nur tätig werden, wenn eine unmittelbare Gefahr droht, eine Störung vor-
liegt oder eine Straftat bereits passiert ist. Die Sicherheit der Bevölkerung ist Kern 
des Handelns der Kantonspolizei. So soll die Kantonspolizei auch im Vorfeld einer 
Straftat legitimiert sein, tätig zu werden und polizeiliche Massnahmen umzusetzen. 
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Dazu muss sie teilweise über die gleichen Mittel und Kompetenzen verfügen, die ihr 
auch im strafprozessualen Bereich eingeräumt werden. 

Alle Polizeigesetze in der Schweiz befinden sich derzeit in einem Wandel. Entspre-
chend der wachsenden Erwartungshaltung an die Polizeikorps, die sich aus der ge-
sellschaftlichen Entwicklung und der sich neu gebildeten Kriminalitätsphänomene 
ergibt, werden in vielen Kantonen die polizeilichen Aufgaben, aber auch die erforder-
lichen Mittel, die Kompetenzen und die Voraussetzungen zur Ausübung der polizeili-
chen Aufgaben präziser umschrieben. 

Neue Formulierungen im vorliegenden Entwurf zur Änderung des Polizeigesetzes 
sind teilweise an Polizeigesetze anderer Kantone angelehnt oder beinhalten Formu-
lierungen, die in anderen Kantonen bereits in Kraft gesetzt sind. Dies betrifft insbe-
sondere die Polizeigesetze der Kantone AG, BE, GR, LU, SG, SO, UR und ZH.  

1.2. Motion „Straffreie Meldungen an die Polizei bei Gefährdungsverdacht“ 

Anlässlich der Sitzung des Grossen Rates vom 12. August 2020 wurde die Motion 
„Straffreie Meldungen an die Polizei bei Gefährdungsverdacht“ (GR 16/MO 39/397) 
für teilweise erheblich erklärt. Damit wurde der Regierungsrat beauftragt, dem Gros-
sen Rat bis spätestens zum 11. August 2022 eine Revision des Polizeigesetzes zu 
unterbreiten. 

Die Chefin des Departementes für Justiz und Sicherheit (DJS) beauftragte folglich 
die Kantonspolizei mit einer Teilrevision des Polizeigesetzes, wobei in der Folge 
nicht nur die straffreie Meldung an die Polizei bei Gefährdungsverdacht aufgegriffen 
werden, sondern auch die in den Richtlinien des Regierungsrates des Kantons Thur-
gau für die Regierungstätigkeit in der Legislaturperiode 2020−2024 (Kap. 5.1.3.4, 
S. 27) ohnehin vorgesehene Überprüfung des Polizeigesetzes erfolgen soll. 

1.3. Weitere gesetzliche Grundlagen und Forderungen 

Der Regierungsrat will das Polizeigesetz den gesellschaftlichen Entwicklungen und 
aktuellen Bedingungen anpassen. Die Aufgaben und Kompetenzen der Kantonspoli-
zei sollen, wo notwendig, präzisiert oder neu definiert werden. Dabei muss auch der 
Nationale Aktionsplan des Bundes zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikali-

sierung und gewalttätigem Extremismus vom 4. Dezember 2017 (NAP) im Bedro-
hungsmanagement berücksichtigt werden. Ebenso muss das revidierte Polizeigesetz 
mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, z.B. zur Automatischen Fahrzeugfahn-
dung und Verkehrsüberwachung (AFV), mit dem revidierten Waffenrecht und der zu 
erwartenden künftigen Bundesgesetzgebung (z.B. im Bereich Datenschutz) im Ein-
klang stehen. 
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2. Konzeption und Systematik des Gesetzesentwurfs 
2.1. Konzept 

Das Polizeigesetz bezeichnet die Aufgaben der Kantonspolizei, legt ihre Zuständig-
keiten fest und schafft die Voraussetzungen für die Zusammenarbeit der Kantonspo-
lizei mit Dritten. 

Das revidierte Polizeigesetz soll auf den bewährten Praktiken des polizeilichen Han-
delns aufbauen. Die Kompetenzen der Kantonspolizei Thurgau sollen, wo notwendig, 
präzisiert werden und die Handlungsfähigkeit auch langfristig gewährleistet sein. Die 
Rechtsgrundlage muss dabei offen genug ausgestaltet werden, um Weiterentwick-

lungen, beispielsweise technischer Art, bei den polizeilichen Einsatzmitteln zuzulas-
sen. 

Das Polizeigesetz regelt, wie und mit welchen Mitteln die polizeilichen Aufgaben zu 
erfüllen sind, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit polizeiliche Eingrif-
fe und insbesondere polizeilicher Zwang zulässig sind, sowie die richterliche Über-
prüfung der polizeilichen Massnahmen. Das Polizeigesetz gestaltet somit das Ver-
hältnis der Kantonspolizei zu den Bürgerinnen und Bürgern im Kanton Thurgau. 
Ihnen soll das Gesetz Sicherheit vermitteln, indem es die Befugnisse der Polizei in 
klarer und verständlicher Weise regelt. Jede polizeiliche Tätigkeit hat sich nach den 
Grundsätzen der Gesetzmässigkeit und der Verhältnismässigkeit zu richten und das 
sogenannte „Störerprinzip“ zu beachten. Diese Grundsätze schützen die einzelne 
Person vor unzulässigen polizeilichen Eingriffen in ihre Freiheit und bei der Aus-
übung ihrer Grundrechte. Sie bilden die Grundlage der rechtsstaatlichen Ordnung 
und dienen als Massstab dafür, ob eine polizeiliche Massnahme, die im Spannungs-
feld zwischen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit und 
dem Schutz der verfassungsmässigen Rechte der Einzelnen getroffen wird, im Ein-
zelfall rechtmässig erfolgt. 

Die polizeilichen Befugnisse, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung notwendig sind, werden im Polizeigesetz aufgezählt. Ebenso regelt das 
Polizeigesetz die Datenbeschaffung und -bearbeitung sowie den Daten- und Informa-
tionsaustausch. Neu ist im Polizeigesetz das Auskunfts- und Melderecht für die straf-
freie Weitergabe von Daten im Sinne der unter Ziff. 1.2 erwähnten Motion vorgese-
hen. Ebenso werden Präzisierungen in Zusammenhang mit der Präventionsarbeit 
der Kantonspolizei sowie mit der Erkennung und Verhinderung von Straftaten ins 
Polizeigesetz aufgenommen, was Anpassungen in verschiedenen Paragraphen zur 

Folge hat. 

Die Revision des neuen Polizeigesetzes wird auch eine Anpassung der Polizeiver-
ordnung (PolV; RB 551.11) bedingen.  
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2.2. Abgrenzung zum Strafprozessrecht 

Ein wichtiger Punkt bei der Ausgestaltung des Polizeigesetzes ist die Abgrenzung 
zum Strafprozess. Im Rahmen der Strafverfolgung, im sogenannten gerichtspolizeili-
chen Ermittlungsverfahren, regeln die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO; 
SR 312.0) und die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung (JStPO; SR 312.1) 
die Aufgaben der Polizei, während im Polizeigesetz die polizeilichen Massnahmen 
zur Gefahrenabwehr und zur Prävention normiert sind. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass zum Teil die gleichen polizeilichen Massnahmen sowohl der Gefahrenabwehr 
als auch der Strafverfolgung dienen können. 

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Art der Aufgabenerfüllung durch die Kan-
tonspolizei und über Massnahmen, welche die Polizistinnen und Polizisten zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ergreifen, wurden im Entwurf 
für das geltende Polizeigesetz entweder aktualisiert oder neu definiert. Die Formulie-
rungen im Polizeigesetz wurden klar abgegrenzt vom Strafprozess, um Verwechs-
lungen zu vermeiden. Für das polizeiliche Handeln wurden deshalb keine Begriffe 
der StPO verwendet, um klar zwischen den polizeilichen Massnahmen zur Gefah-
renabwehr und zur Prävention und den Massnahmen der StPO zu unterscheiden. So 
beinhaltet das PolG z.B. den Begriff „Befragung“, die StPO hingegen den Begriff 
„Einvernahme“. 

2.3. Aufbau des neuen Gesetzes 

Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Kantonspolizei 
und des Generalsekretariates DJS erarbeitete den Entwurf für die Revision des Poli-
zeigesetzes. Das Projektteam analysierte die IST-Situation im Kanton Thurgau und 
konsultierte dabei auch Polizeigesetze anderer Kantone, insbesondere die kürzlich 
revidierten Gesetze. Ebenso wurde die neuste bundesgerichtliche Rechtsprechung, 
das neue Waffengesetz (WG; SR 514.54), das Bundesgesetz über den Datenschutz 
(DSG; SR 235.1) sowie das an der Volksabstimmung vom 13. Juni 2021 angenom-
mene Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terroris-
mus (PMT) berücksichtigt. 

Aufgrund des Auftrags zur Teilrevision mussten die Gesetzesanpassungen in der 
bestehenden Struktur des Polizeigesetzes vorgenommen werden. Gleichzeitig erfolg-
ten die Erweiterungen in Zusammenhang mit dem Bedrohungsmanagement, u.a. das 

Melde- und Auskunftsrecht, in separaten Paragraphen. 

Die Struktur des Polizeigesetzes wurde dabei nicht verändert. Die Titel der einzelnen 
Kapitel wurden übernommen. Ausnahmen bilden das Kapitel 6, das neu den Titel 
„Gewaltschutz und Gewaltprävention“ trägt und die Thematik Bedrohungsmanage-
ment beinhaltet, sowie das neu vorgesehene Kapitel 10a zum Rechtsschutz mit den 
Rekurs- und Beschwerdemöglichkeiten. 
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Das geltende Polizeigesetz umfasst 71 Paragraphen. Davon blieben im vorliegenden 
Revisionsentwurf 41 Paragraphen unverändert. Soweit möglich wurden bestehende 
Paragraphen erweitert oder geändert, wobei in einigen Paragraphen lediglich formale 
Anpassungen vorgenommen wurden, die sich zum Teil aus der Abhängigkeit zu an-
deren Paragraphen ergaben. Beispielsweise lösen die Erweiterungen im Kapitel Ge-
waltschutz und Gewaltprävention Änderungen im Kapitel Polizeiliche Massnahmen 
wie auch im Kapitel Information und Datenverarbeitung aus. Nur bei bedeutenden 
Anpassungen oder Neuregelungen wurden neue Absätze oder neue Paragraphen 
eingefügt. 

3. Finanzielle Auswirkungen 

Die vorliegende Revision des Polizeigesetzes in seiner Eigenschaft als Kompetenz- 
und Rahmenerlass hat im Vergleich zum aktuellen Gesetz für die Kantonspolizei kei-
ne finanziellen Konsequenzen. Würden die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen 
nicht umgesetzt, hätte dies jedoch Auswirkungen auf die Arbeit der Kantonspolizei, 
insbesondere bezüglich Erkennung und Verhinderung von Straftaten. Bei den polizei-
lichen Massnahmen würde der Handlungsspielraum der Kantonspolizei zudem stark 
eingeschränkt. 

Die Vorlage wird allerdings zu Mehrkosten beim Zwangsmassnahmengericht (ZMG) 
führen. Gestützt auf eine Änderung der Verordnung des Regierungsrates zum Aus-
länder- und Integrationsgesetz, zum Freizügigkeitsabkommen und zum Asylgesetz 
vom 10. Dezember 2019 (RB 142.211) übernahm das ZMG per 1. Januar 2020 die 
Zuständigkeit als erste Instanz im Bereich der ausländerrechtlichen Zwangsmass-
nahmen vom bisher zuständigen Verwaltungsgerichtspräsidium. Im Jahr 2020 resul-
tierten daraus 38 zusätzliche Fälle. Die Fälle im Bereich des Migrationsrechtes sind 
in der Regel innert relativ engen zeitlichen Vorgaben zu entscheiden (96 Stunden). 
Eine Anpassung der personellen Ressourcen erfolgte trotz dieser zusätzlichen Funk-
tion nicht. Mit der vorliegenden Revision des Polizeigesetzes kommen weitere neue 
Aufgaben mit ebenfalls zum Teil engen zeitlichen Entscheidvorgaben auf das ZMG 
zu. Dies macht eine Anpassung der Geschäftsordnung betreffend Fallzuteilung und 
der personellen Mittel notwendig. Aktuell verfügt das ZMG über einen Berufsrichter 
als Präsident (80 % Richter; 20 % Präsidium) und zwei nebenamtliche Mitglieder zu 
je 50 %. Damit das ZMG die erwähnten ausländerrechtlichen und die nun vorgese-
henen neuen Aufgaben gemäss dem zu ändernden Polizeigesetz korrekt und innert 
Frist erfüllen kann, ist die Anstellung einer weiteren nebenamtlichen Richterperson 

unumgänglich. § 23 Abs. 1 des Gesetzes über die Zivil- und Strafrechtspflege 
(ZSRG; RB 271.1) bietet hierfür eine ausreichende gesetzliche Grundlage. Die ent-
sprechende zusätzliche Richterstelle zu 50 % in der Lohnklasse 23 (Einstufung bei 
130 %) wird zu höheren Besoldungskosten von rund Fr. 90'000 beim ZMG führen 
und im ordentlichen Budgetprozess beantragt werden. 
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4. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 
4.1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 3 Polizeilicher Assistenzdienst 

Mit der Änderung in Abs. 1 wird beim polizeilichen Assistenzdienst eine „Kann-
Vorschrift“ eingeführt. Das Betreiben eines polizeilichen Assistenzdienstes ist res-
sourcenabhängig und soll bei Bedarf umgesetzt werden. 

Mit einem neuen Abs. 4 wird auf den Umstand, wonach private Sicherheitsdienste 
derzeit nicht für die Bewachung von festgenommenen Personen eingesetzt werden 
können, reagiert. Die Kantonspolizei soll die Möglichkeit haben, für Aufgaben des 
polizeilichen Assistenzdienstes auch private Sicherheitsdienste beizuziehen. 

Diese Delegationskompetenz, wie sie z.B. der Justizvollzug bereits heute kennt, soll 
auch die Kantonspolizei erhalten. Insbesondere sollen private Sicherheitsdienste 
beigezogen werden können für die Bewachung von vorläufig festgenommenen und 
hospitalisierten Personen sowie für die Bewachung von Zugängen oder ähnliche 
Aufgaben. 

Der Kantonspolizei Thurgau fehlt es an Ressourcen, solche Bewachungsaufgaben 
über 24 Stunden selbst durchzuführen. Die Delegation entsprechender Aufgaben an 
einen privaten Sicherheitsdienst, z.B. an die Delta Security AG oder die Securitas, ist 
kostengünstiger, als selbst einen permanenten Assistenzdienst zu betreiben. 

§ 4 Sicherheitsorgane des Bundes und der Gemeinden 

Der Regierungsrat soll nicht nur wie bisher den Gemeinden, sondern auch dem Bund 
auf Ersuchen zur Erfüllung von Sicherheitsaufgaben verkehrs- oder ordnungsdienst-
liche Aufgaben übertragen können. Diese Ergänzung ermöglicht die Delegation von 
Aufgaben an Amtsstellen des Bundes. Damit wird eine Lücke geschlossen und Klar-
heit geschaffen. 

Der Regierungsrat kann dadurch beispielsweise der Armee die Kompetenz zur Kon-
trolle des ruhenden Verkehrs und der Fahrverbote auf der Allmend in Frauenfeld 
(Bundesgelände) delegieren. Basierend auf dieser Delegation würde auch das Ord-
nungsbussenverfahren vereinfacht. Dies wird heute bereits teilweise so praktiziert. 

Der Ertrag fällt trotzdem in die Staatskasse. 

§ 6 Fachstellen 

Die bisherige Formulierung betreffend die Vernetzung mit anderen Behörden „des 
Kantons“ schränkt die Kantonspolizei Thurgau in ihrem Handeln unnötig ein. Mit ei-
ner offeneren Formulierung trägt § 6 den neusten und künftigen Entwicklungen und 
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Bedürfnissen Rechnung. Die kantonsübergreifende Vernetzung mit Institutionen und 
Behörden durch interdisziplinäre Fachstellen ist unabdingbar. 

4.2. Organisation 

§ 8 Allgemeine Handlungsbefugnis der Kantonspolizei 

Abs. 2 beinhaltet unverändert die Zuständigkeit der Kantonspolizei bei der Gestal-
tung ihrer Organisation, der Schwergewichtsbildung und der Taktik. Mit der Erweite-
rung der Zuständigkeit, die Koordination und Leitung der Einsätze der Blaulichtorga-
nisationen in gemeinsamen Einsätzen zu übernehmen, wird die Erwartungshaltung 
der Blaulichtorganisationen an die Kantonspolizei umgesetzt. Diese Zuständigkeit 
soll nun gesetzlich verankert werden. 

Die Formulierung steht im Einklang mit dem Gesetz über die Bewältigung von aus-
serordentlichen Lagen (GBaoL; RB 530.1). 

§ 9 Zusammenarbeit 

Die geltende Überschrift zu § 9 PolG „Kantonsübergreifende Zusammenarbeit“ ist 
nicht korrekt. Bereits heute ist in Abs. 1 die Zusammenarbeit mit dem Bund und dem 
Ausland erwähnt. Die Zusammenarbeit insbesondere mit Deutschland ist im Polizei-
gesetz nicht abgebildet. Im Sinne der Transparenz soll der Grundsatz der Zusam-
menarbeit indessen auch aus dem Polizeigesetz ersichtlich sein und nicht nur aus 
dem Schweizerisch-deutschen Polizeivertrag (SR 0.360.136.1). 

Die Zusammenarbeit nach Abs. 2 umfasst auch die Erkennung von Straftaten. Ins-
besondere die Zusammenarbeit bei der Erstellung von gemeinsamen Lagebildern 
oder der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität beinhaltet Vereinbarungen 
wie IKAPOL (RB 552.5), Ostpol-Konkordat (RB 552.1) oder Bodensee-Konferenz. 

Für die internationale Zusammenarbeit gelten die Polizeiverträge mit den jeweiligen 
Ländern. Als Beispiel dient der Informationsaustausch in Zusammenhang mit Dieb-
stählen von Bootsmotoren. Dabei handelt es sich meist um Seriendelikte, von denen 
auch weitere Kantone und die Nachbarländer betroffen sind. 

Mit Abs. 4 soll der Kantonspolizei ermöglicht werden, im Rahmen der Zusammenar-
beit zur Unterstützung sowohl personelle Kräfte als auch Einsatzmittel zu entsenden 
oder anzufordern. So kann sie für eine Suchaktion im Gewässer Material der Seepo-
lizei anderen Korps zur Verfügung stellen oder zur Unterstützung von Arbeiten an 
einem Tatort das Forensische Institut (FOR) Zürich für 3D-Aufnahmen beiziehen. 
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4.3. Aufgaben der Kantonspolizei 

§ 11 Allgemeines 

Die Kantonspolizei Thurgau sorgt nicht nur für die Ordnung und Sicherheit. Zu ihren 
Aufgaben gehören auch gerichtspolizeiliche Aufgaben, die Vorfeldabklärung sowie 
die Erkennung, Verhinderung und Verfolgung von Straftaten, vor dem gerichtspolizei-
lichen Ermittlungsverfahren nach StPO. Diese Aufgaben sollen gesetzlich definiert 
werden. 

Die Präzisierung der Aufgaben der Kantonspolizei dient auch als Grundlage für Mili-
eu- und Logenkontrollen zwecks Erkennung potentieller Opfer von Menschenhandel, 
potentieller Kriminaltouristen, potentieller Opfer von Ausbeutung der Arbeitskraft oder 
Ausbeutung anderer Art. Die Regelung dieser Kompetenz entspricht auch der öffent-
lichen Forderung nach erweiterten Massnahmen im Bereich Menschenhandel oder 
beispielsweise dem Erkennen von Gefährderinnen und Gefährdern.  

§ 12 Gesetzmässigkeit 

§ 12 PolG beschreibt die Gesetzmässigkeit und beinhaltet somit einer der Grundsät-
ze des polizeilichen Handelns überhaupt. Durch die Erweiterung von Abs. 2, wonach 
die Kantonspolizei nicht nur die verfassungsmässigen Rechte und die Menschen-
würde der Einzelnen achtet, sondern explizit diskriminierungsfrei handelt, unter-
streicht die Kantonspolizei Thurgau ihre professionelle Haltung. 

Selbstverständlich ist das in Art. 8 der Bundesverfassung (BV; SR 101) verankerte 
Diskriminierungsverbot betreffend Herkunft, Rasse, Geschlecht, Alter, Sprache, sozi-
ale Stellung, Lebensform, religiöse, weltanschauliche oder politische Überzeugung 
oder eine körperliche, geistige oder psychische Behinderung auch für die Kantonspo-
lizei verbindlich. 

Die Anforderungen, die Menschenwürde und das Diskriminierungsverbot zu achten, 
finden den Ausdruck ebenso im Versprechen der angehenden Polizistinnen und Po-
lizisten anlässlich der Brevetierung gegenüber der Chefin DJS. 

Seit 2008 wird an der Polizeischule Ostschweiz in Amriswil in rund 12 Lektionen die 
Interkulturelle Kompetenz geschult. Zusätzlich werden in den Unterrichtsfächern 

Menschenrechte & Berufsethik, Taktische Kommunikation, Strafprozessordnung, Kri-
minaltaktik oder Angewandte Polizeipsychologie Themen wie Rassismus oder Ethnic 
Profiling immer wieder aufgenommen und mit den Polizeischülerinnen und -schülern 
reflektiert. 

Die Kantonspolizei Thurgau ergriff zusätzliche Massnahmen gegen „Racial Profiling“ 
im Bereich der Weiter- und Fortbildung. Ebenso bildet diese Thematik Teil des Be-
rufsalltags. 
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§ 15 Kriminalpolizeiliche Aufgaben 

Die kriminalpolizeilichen Aufgaben werden präzisiert. Sie beinhalten nicht alleine die 
Verhinderung strafbarer Handlungen und die Ermittlung von Straftaten, sondern auch 
die Erkennung strafbarer Handlungen. 

Der bestehende Abs. 2 bringt keinen Mehrwert und kann daher ersatzlos gestrichen 
werden. 

§ 16 Sicherheitspolizeiliche Aufgaben 

Der neue vorgeschlagene Abs. 2 hat die Unterstützung der Gemeinden bei ihrer Ri-
sikoanalyse zum Ziel. Es geht darum, die Risiken bei Veranstaltungen zu minimieren. 
Die Gemeinden sollen die Kantonspolizei für die Erstellung von Sicherheitsdispositi-
ven für bewilligungspflichtige Anlässe konsultieren. Bewilligungsinstanz und -kom-
petenz und somit auch die Verantwortung bleibt bei den Gemeinden. So wird die 
Möglichkeit geschaffen, Veranstalterinnen und Veranstalter zu einem angemessenen 
Ordnungs- und Sicherheitsdienst zu verpflichten, einschliesslich Auferlegung der 
Kosten bei Nichteinhalten der Auflagen. Diese Regelung erfolgt aus sicherheitspoli-
zeilichen Gründen, beschränkt sich auf bewilligungspflichtige Veranstaltungen und 
betrifft nicht ausschliesslich den öffentlichen Raum. 

4.4. Polizeilicher Zwang 

§ 21 Fesselung 

Mit der neuen Formulierung in Abs. 1 soll die Sicherheit für die Polizistinnen und Po-
lizisten erhöht werden. Die heutige Praxis, wonach Personen mit Fesseln gesichert 
werden dürfen, wenn eine konkrete Gefahr nach § 21 droht, soll präzisiert werden. 
Mit der geplanten Ergänzung dürfen auch Personen mit Fesseln gesichert werden, 
wenn eine abstrakte Gefahr vorliegt. Dies ist z.B. der Fall, wenn aus der Vergangen-
heit bekannt ist, dass von diesen Personen eine Fremd- oder Eigengefährdung aus-
gehen könnte. 

Es handelt sich nach wie vor um eine „Kann-Bestimmung“. Das polizeiliche Handeln 
muss immer verhältnismässig sein. 

4.5. Polizeiliche Massnahmen 

§ 25 Betreten privater und öffentlicher Grundstücke 

Die Kantonspolizei soll zur Erkennung von Opfern von Menschenhandel, zur Be-
kämpfung von Kriminaltourismus und von erheblicher Betäubungsmittelkriminalität 
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einschlägig bekannte Gastgewerbe-, Beherbergungs- und Erotikbetriebe sowie 
Räumlichkeiten, in denen gewerblich sexuelle Dienstleistungen angeboten werden, 
betreten dürfen (Abs. 2). 

Bei den Kontrollen im Rotlichtmilieu geht es weniger darum, die Personen zu kontrol-
lieren, sondern ihnen eine Möglichkeit zu bieten, sich im Rahmen der Kontrolle als 
Opfer erkennen zu geben oder durch die Polizei als potenzielles Opfer erkannt zu 
werden. Wenn die potenziellen Opfer irgendwo in angemieteten Räumen unterge-
bracht oder gar in Räumlichkeiten „eingeschlossen“ sind, hat die Polizei nach gelten-
dem Recht keinen Zutritt, wenn die Voraussetzungen für ein strafprozessuales Ver-
fahren nicht vorhanden sind oder keine offensichtliche Gefahr in Verzug ist. Somit 

sind der Kantonspolizei die Hände gebunden. Sie kommt nicht an die potenziellen 
Opfer heran und kann sie somit auch nicht als solche identifizieren. Insbesondere in 
Lokalen oder Unterkünften, in denen strafbare Handlungen vermutet oder nicht aus-
geschlossen werden können, soll die Kantonspolizei künftig zur Durchführung von 
Personenkontrollen Zugang erhalten. Solange die Räume nur mit Bewilligung der 
Liegenschaftsbesitzerin oder des Liegenschaftsbesitzers, der Vermieterin oder des 
Vermieters oder der Geschäftsleitung betreten werden dürfen, bleiben die Opfer im 
Verborgenen. 

Anlässlich eines Strafverfahrens gegen Angehörige der Kantonspolizei wurden die 
bestehenden gesetzlichen Grundlagen für solche Kontrollen gerichtlich überprüft. Die 
Durchführung von sogenannten Milieukontrollen ist durch die allgemeine Polizeiklau-
sel sowie § 25 und § 26 PolG zwar zulässig. Doch zeigte das Strafverfahren auf, 
dass eine Präzisierung der rechtlichen Grundlagen betreffend die Durchführung von 
Personenkontrollen auf privaten und öffentlichen Grundstücken, einschliesslich deren 
Räumlichkeiten, notwendig ist. Aufgrund dieser Rechtsunsicherheit werden im Kan-
ton Thurgau seit dem Jahr 2020 keine routinemässigen Milieukontrollen mehr durch-
geführt. Aufgrund der neu vorgeschlagenen Regelung soll die Kantonspolizei ein-
schlägig bekannte Grundstücke oder Gebäude betreten dürfen, um die sich dort auf-
haltenden Personen einer Kontrolle unterziehen zu können. Damit soll vermieden 
werden, dass der Kanton aufgrund fehlender oder unzureichender gesetzlicher 
Grundlagen als Drehscheibe für Menschenhandel genutzt wird. 

Indem die Kantonspolizei im Asylwesen Zentren des Bundes oder bei Verdacht auf 
Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20) 
auch Privat- oder Kollektivunterkünfte betreten darf (Abs. 3), wird eine Gesetzeslücke 
geschlossen, damit die Kantonspolizei ihre Aufgaben nach Kapitel 3 des Polizeige-

setzes erfüllen kann. 

Auch der Bund hat die Massnahmen gegen Menschenhandel und Menschen-
schmuggel verstärkt und lanciert einen dritten, nationalen Aktionsplan gegen Men-
schenhandel. Dazu gehört insbesondere auch der Menschenhandel zum Zweck der 
Ausbeutung der Arbeitskraft. Betroffene Personen sind jedoch nur als Opfer erkenn-
bar, wenn sie auch kontaktiert und identifiziert werden können. Mit der vorgeschla-
genen Gesetzesänderung wird dafür die rechtliche Grundlage geschaffen. 



  13 

Weitere Kompetenzen zur Identifizierung und Kontrolle von Personen sowie zum Er-
kennen und Verhindern von Straftaten sind in den polizeilichen Massnahmen unter 
Kapitel 5 im Abschnitt Durchsuchung (Ziff. 5.8) geregelt. 

§ 27 Vorläufige Festnahme 

Für die Anordnung der polizeilichen Massnahme wird eine offenere, an die Organisa-
tionsstruktur der Kantonspolizei Thurgau angepasste Formulierung gewählt. Inhalt-
lich ergeben sich keine Änderungen bei § 27 PolG. 

§ 28 Erkennungsdienstliche Massnahmen 

Aufgrund der Digitalisierung gibt es mittlerweile mobile Lösungen, um erkennungs-
dienstliche Massnahmen vorzunehmen. So kann allenfalls auf einen polizeilichen 
Gewahrsam verzichtet oder die Zeitspanne der Festhaltung der Person minimiert 
werden. Zudem wird kein Transport vom Ereignisort zum Polizeikommando nötig. 

Eine Definition der „erkennungsdienstlichen Massnahmen“ ist im PolG nicht erforder-
lich, da eine solche bereits in übergeordnetem Recht, auch in der StPO, vorhanden 
ist. Zulässige erkennungsdienstliche Massnahmen sind namentlich die Abnahme von 
Finger- und Handflächenabdrücken, die Aufnahme von Fotografien, die Abnahme 
von DNA-Proben, die Feststellung äusserlicher körperlicher Merkmale, Messungen, 
Handschriftenproben usw. 

§ 30 Polizeiliche Vorladung 

Mit Abs. 2 soll die Grundlage für weiterführende Massnahmen ausserhalb einer Stra-
funtersuchung geschaffen werden. Eine Person, die einer Vorladung ohne hinrei-
chenden Grund nicht Folge leistet, obwohl sie schriftlich auf die Möglichkeit der Vor-
führung hingewiesen worden ist, soll polizeilich vorgeführt werden können. Ohne die-
se Ergänzung fehlt die gesetzliche Grundlage für weiterführende Massnahmen. 

Diese Bestimmung wird beispielsweise in einem Amtshilfeverfahren benötigt, bei 
dem Personen, gestützt auf einen Polizeivertrag im Auftrag eines anderen Staates, 
befragt werden müssen. Ist noch keine Strafuntersuchung eröffnet worden und er-
scheint die vorgeladene Person nicht zur Befragung, hat die Kantonspolizei aktuell 

keine Handhabe, die Person auf den Polizeiposten zu bringen.  

Lässt die zeitliche Dringlichkeit eine Vorladung nicht zu, ist Gefahr in Verzug oder 
muss befürchtet werden, dass der Vorladung nicht Folge geleistet wird, kann die Vor-
führung auch ohne vorherige Vorladung angeordnet werden. Diese gesetzliche 
Grundlage, wie sie mit Abs. 3 geschaffen wird, ist insbesondere in Zusammenhang 
mit der Vorführung von Personen, von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung ausgeht, notwendig. Die Massnahme muss immer verhältnismäs-
sig sein. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass auch diese Bestimmungen zur Gefahrenabwehr 
und zur Prävention Anwendung finden und abgegrenzt sind vom gerichtspolizeilichen 
Ermittlungsverfahren nach StPO. 

§ 35 Dauer und Überprüfung 

Der polizeiliche Gewahrsam dauert bis zum Wegfall seines Grundes, nach gelten-
dem Recht jedoch längstens 24 Stunden. Der ergänzende Abs. 1bis soll die Grundla-
ge zur Verlängerung des Gewahrsams schaffen und beschreibt die Ausnahmen, in 
denen die Dauer von 24 Stunden überschritten werden darf, sowie das Vorgehen. 

Liegt der Grund des Gewahrsams in einer Fremdgefährdung und ist anzunehmen, 
dass der Gewahrsamsgrund mehr als 24 Stunden dauert und der Gewahrsam daher 
länger als 24 Stunden notwendig ist, kann die Kantonspolizei beim ZMG spätestens 
24 Stunden nach Beginn des Gewahrsams eine Verlängerung beantragen. Ohne 
diese gesetzliche Grundlage zur Verlängerung müsste in Fällen, bei denen 
24 Stunden für die Umsetzung der polizeilichen Massnahmen nicht ausreichen, die 
betroffene Person nach Ablauf des Gewahrsams entlassen und gleich wieder in er-
neuten Gewahrsam genommen werden. 

Das ZMG prüft im Fall einer beantragten Verlängerung die Recht- und Verhältnis-
mässigkeit des Gewahrsams und kann den Gewahrsam auf längstens acht Tage ver-
längern. Das ZMG entscheidet innerhalb von 48 Stunden. 

Bisher war für alle polizeirechtlichen Massnahmen das Verwaltungsgericht als Über-
prüfungsinstanz zuständig. Diese Zuständigkeitsregelung war getroffen worden, weil 
es sich bei den polizeilichen Massnahmen primär um verwaltungsrechtliche Mass-
nahmen zur Gefahrenabwehr und nicht um Zwangsmassnahmen im klassischen 
Sinn handelt. Nach heutiger Auffassung erscheint es indessen als sachgerechter, 
dass die richterliche Überprüfung durch das ZMG erfolgt. Dies vor allem deshalb, 
weil die Überprüfung bei einem Gewahrsam innert sehr kurzer Frist stattfinden muss. 
Nur beim ZMG steht während des gesamten Jahres an allen Wochentagen eine 
Richterperson im (Pikett-)Einsatz. Auch aufgrund der Sachnähe zu den Verfahrens-
akten soll neu das ZMG als Überprüfungsinstanz für alle polizeilichen Massnahmen 
eingesetzt werden. Einzige Ausnahme bilden zivilrechtliche Massnahmen, die vom 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB; SR 210) vorgegeben sind. Im Übrigen ist 
auch in anderen Kantonen das ZMG für die Überprüfung der polizeilichen Massnah-
men zuständig. 

Abs. 3 und Abs. 4 werden nicht mehr benötigt. Die Überprüfungsinstanz sowie die 
Rechtsmittel sind in Kapitel 10a Rechtsschutz aufgeführt. 

§ 36 Vor- und Zuführung 

Die Kantonspolizei leistet den Justiz- und Verwaltungsbehörden Amts- und Vollzugs-
hilfe im Sinne von § 11 PolG. Die ergänzende Formulierung in § 36 des Entwurfs un-
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terstreicht aber das Erfordernis einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage für die 
Zuführung einer Person. 

§ 39a Automatische Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung 

Aufgrund eines Urteils des Bundesgerichtes vom 7. Oktober 2019 betreffend Einsatz 
der Automatischen Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung (AFV) ist eine 
ausdrückliche Regelung auf Gesetzesstufe zwingend (vgl. Urteil 6B_908/2018), da-
mit die entsprechenden Geräte verwendet werden dürfen. Mit § 39a des Entwurfs 
soll die Grundlage für den Betrieb der AFV im Kanton Thurgau geschaffen werden. 

Nebst der technisch bisher bekannten automatischen Fahrzeugfahndung und Ver-
kehrsüberwachung soll zukünftig auch eine automatisierte Unterstützung namentlich 
der Schwerverkehrskontrollen möglich sein (Abs. 3 2. Satz Ziff. 1 und 2). Aus diesem 
Grund wird in Abs. 1 auch von Fahrzeugen und Kontrollschildern und nicht nur von 
Kontrollschildern gesprochen. Bei der automatisierten Unterstützung der Schwerver-
kehrskontrollen wurden bisher Gewichtssensoren im Fahrbahnbelag eingesetzt. Da 
die so gewonnenen Informationen keiner Person zugeordnet werden konnten, war 
dazu keine gesetzliche Grundlage notwendig. Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde 
beim Rastplatz Kefikon neu eine Anlage erstellt, die zusätzlich zum Gewicht die Di-
mensionen des Fahrzeuges ausmisst und die Achsen zählt. Damit kann festgestellt 
werden, ob das Gesamtgewicht und das Achsgewicht eingehalten und die maximal 
erlaubten Dimensionen der jeweiligen Fahrzeugkategorie nicht überschritten wurden. 
Zur Verifizierung der Angaben wird gleichzeitig eine Bildaufzeichnung des Fahrzeu-
ges erstellt. In einer ersten Phase dienen die so gewonnenen Informationen der Vor-
selektion für eine gleichzeitig stattfindende Kontrolle vor Ort. Später sollen diese In-
formationen als Grundlage für ein Verwaltungs- oder Strafverfahren dienen. 

Die Löschfrist in Abs. 4 Ziff. 2 wurde aufgrund einer ersten Einschätzung des Daten-
schutzbeauftragten und in Anlehnung an den Entwurf der Konferenz der Kantonalen 
Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) gewählt. 

Die Formulierung von Abs. 5 entspricht dem Vorschlag der KKJPD. Bei den erwähn-
ten Behörden handelt es sich um diejenigen, die sich am System AFV beteiligen. Mit 
Abs. 5 wird die Grundlage geschaffen, damit die auf diesem Weg erfassten Informa-
tionen mit den genannten Behörden ausgetauscht werden können. Der effektive Aus-
tausch der Daten muss zudem auf einer genügenden Rechtsgrundlage beider Be-
hörden (Sender und Empfänger) beruhen sowie im Falle des Fürstentums Liechten-

stein auch durch den Staatsvertrag über die polizeiliche Zusammenarbeit legitimiert 
sein. 

Weiterführende Bestimmungen betreffend Datenbearbeitung und -weitergabe sind in 
Kapitel 9 PolG geregelt. 
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§ 39b Einsatzbezogene Informationsbeschaffung und Überwachung 

Abs. 1 definiert die Grundlage für den Einsatz von mobilen Übermittlungs- und Auf-
zeichnungsgeräten zur bild- und tonmässigen Informationsbeschaffung. Dies erfolgt 
mit dem Ziel, Angehörige der Kantonspolizei sowie Dritte vor einer erheblichen Ge-
fahr zu schützen. Diese Bestimmung beinhaltet alle polizeilichen Einsätze, während 
sich Abs. 2 auf die öffentlichen Veranstaltungen bezieht. Dies ermöglicht der Polizei, 
bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen und Kundgebungen, 
Personen oder Personengruppen sowie deren Äusserungen auf Video- und Audio-
überwachungsgeräten aufzunehmen, wenn konkrete Anhaltspunkte die Annahme 
rechtfertigen, es könnte zu strafbaren Handlungen kommen. Abs. 3 bezieht sich wie-

derum auf alle polizeilichen Einsätze. Er definiert die Erweiterung der bisherigen Ein-
satzmittel und bildet die Grundlage zum Tragen von körpernahen Bild- und Tonauf-
zeichnungsgeräten wie Bodycams. 

Abs. 3 des vorliegenden Entwurfs soll den Einsatz von körpernah getragenen Bild- 
und Tonaufzeichnungsgeräten auch in nicht öffentlichen Innenräumen ermöglichen. 
Genau dort sind nämlich Bild- und Tonaufnahmen zweckdienlich, insbesondere zum 
Schutz der Mitarbeitenden, z.B. bei Interventionen betreffend Häusliche Gewalt. Die 
körpernah getragenen Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte sind beschriftet und für 
Dritte als solche gut zu erkennen. 

Werden die Aufzeichnungen nicht zur Beweissicherung für ein allfälliges Straf-, Zivil- 
oder Verwaltungsverfahren benötigt, werden sie spätestens nach 100 Tagen ge-
löscht (Abs. 4). Diese Löschfrist entspricht derjenigen für Überwachungsgeräte ge-
mäss § 13a Abs. 1 Ziff. 2 des Gesetzes über den Datenschutz (TG DSG; RB 170.7). 

§ 40a Scheingeschäfte und Testkäufe 

Die Kantonspolizei soll künftig zur Erkennung von strafbaren Handlungen Scheinge-
schäfte tätigen oder den Willen zum Abschluss solcher Geschäfte vortäuschen kön-
nen. Diese Bestimmung ermöglicht z.B. bei Hinweisen aus der Bevölkerung, wonach 
auf einem Bahnhofareal durch Personen immer wieder Drogen verkauft würden, eine 
gezielte Überprüfung. 

Einer weiteren gesetzlichen Grundlage bedarf es zudem zur Umsetzung von Test-
käufen. Dazu soll die Polizei auch Dritte einsetzen können, z.B. zur Kontrolle des 
Verkaufsverbots von Alkohol an Jugendliche. Aus der Formulierung geht hervor, 
dass die Kantonspolizei Thurgau Auftraggeberin ist und eingesetzte Dritte in deren 
Auftrag handeln. 

§ 42 Notsuche und Fahndung nach verurteilten Personen 

Die Ergänzungen in § 42 wie auch die Anpassung des Titels sind angelehnt an 
Art. 35 und Art. 36 des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und 
Fernmeldeverkehrs (BÜPF; SR 780.1). 
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Die Anordnung einer Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs ist demnach 
nicht nur im Rahmen der Suche und Rettung vermisster Personen (Notsuche) zuläs-
sig, sondern auch zur Fahndung nach einer zu einer Freiheitsstrafe oder freiheitsent-
ziehenden Massnahme verurteilen Person, ausserhalb von Strafverfahren. Diese 
Anordnung bedarf der Genehmigung durch das ZMG (Abs. 1).  

In Abs. 2 geht es um die gesetzliche Grundlage, wonach die Kantonspolizei zur 
Feststellung des Aufenthaltsortes befugt ist, physische und elektronische Daten zu 
sichten. Die Sichtung ist erforderlich, um z.B. Hinweise oder Zugangsdaten zu erlan-
gen, mit denen auf ein Gerät wie beispielsweise ein Mobiltelefon zugegriffen werden 
kann, was wiederum die Suche nach der Person oder die Feststellung ihres Aufent-

haltsortes beschleunigt oder erst möglich macht. Ohne diese gesetzliche Erweiterung 
könnte die Polizei dieses Mittel trotz bekannten Zugangsdaten nicht nutzen, da es 
sich bereits um eine strafprozessuale Durchsuchung handelt. Auch wenn Zugangs-
daten durch Dritte an die Kantonspolizei übergeben werden, braucht es eine gesetz-
liche Grundlage, um Einsicht in die Daten nehmen zu können. 

Die Durchsuchung von Räumlichkeiten im Rahmen von Vorfeldabklärungen zur Ge-
fahrenabwehr und Prävention soll in § 48a des Entwurfs geregelt werden. Mit dieser 
Grundlage dürfte auch das Zimmer einer vermissten Person durchsucht werden. 

§ 43 Verdeckte Vorermittlung 

Für eine verdeckte Vorermittlung dürfen nicht nur Kantonspolizistinnen und -poli-
zisten, sondern auch durch die Kantonspolizei beauftragte Dritte eingesetzt werden. 
Der Einsatz von Dritten ist insbesondere bei Vorermittlungen in Zusammenhang mit 
der Terrorbekämpfung notwendig, wo in der Regel aufgrund der äusseren Erschei-
nung und der kulturellen Herkunft keine Einschränkung auf Korpsangehörige möglich 
ist. 

Die Kantonspolizei kann die für die verdeckte Vorermittlung eingesetzten Personen 
mit einer Legende ausstatten. Dies bedeutet, dass für den Einsatz ein Narrativ kon-
struiert und die betreffende Person mit echten Dokumenten lautend auf eine falsche 
Person ausgestattet wird. Für die Erstellung der Dokumente ist eine Genehmigung 
des ZMG erforderlich. Die Legende dient dem Schutz der Persönlichkeit der von der 
Kantonspolizei eingesetzten Person und gewährleistet auch deren Anonymität in ei-
nem allfällig folgenden Strafverfahren. Zudem ist sie wichtig, um überhaupt Anknüp-
fungspunkte zu einer Zielperson zu erhalten. 

§ 45 Fernhaltung mit formellem Entscheid 

Die Kantonspolizei darf einer Person mittels Entscheid verbieten, einen bestimmten 
Ort zu betreten. Sie kann das schriftliche Verbot unter Androhung der Straffolgen von 
Art. 292 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) für höchstens 
14 Tage verfügen (Abs. 1). Widersetzt sich eine Person einer angeordneten Weg-
weisung oder Fernhaltung, fehlten der Polizei bisher die gesetzlichen Grundlagen für 
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weiterführende Massnahmen. Mit Abs. 1bis wird ermöglicht, die Person, wenn sie sich 
der Wegweisung oder Fernhaltung widersetzt, zu einem Polizeiposten zu bringen 
und ihr dort mittels Entscheid zu verbieten, den betreffenden Ort zu betreten. 

Abs. 1bis dient als Grundlage, um eine Person vom Ereignisort wegzubringen. 
Dadurch wird eine Deeskalation am Ereignisort erreicht, wodurch die Person das In-
teresse zur Rückkehr an den Ereignisort verliert. Anwendung findet diese Bestim-
mung z.B. am Openair Frauenfeld oder anderen Grossanlässen. 

Abs. 3 wird nicht mehr benötigt. Überprüfungsinstanz sowie Rechtsmittel sind in Ka-
pitel 10a Rechtsschutz aufgeführt. 

§ 46 Personen 

Die Durchsuchung von Personen dient dem Auffinden körperfremder Sachen oder 
Spuren in den sich am Körper befindlichen Kleidungsstücken oder am Körper selbst. 
Die Anwendungsfälle einer Personendurchsuchung sind in § 46 PolG aufgezählt und 
sollen durch eine weitere Ziffer ergänzt werden. 

Die Kantonspolizei sorgt mit präventiven und repressiven Massnahmen sowie durch 
sichtbare Präsenz für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (§ 11 PolG). In diesem 
Zusammenhang ist es erforderlich, dass die Kantonspolizei Personen, die ein Poli-
zeigebäude oder ein von der Polizei bewachtes Gebäude betreten, durchsuchen 
kann. Dies findet Anwendung bei Zutrittskontrollen im Zuge des Objekt- oder Perso-
nenschutzes wie beispielsweise bei Sitzungen des Grossen Rates oder bei polizei-
lich geschützten Gerichtsverhandlungen. 

Bei der neu vorgeschlagenen Ziff. 6 in Abs. 1 handelt es sich um eine „Kann-Be-
stimmung“, wobei auch bei dieser Massnahme die Verhältnismässigkeit immer gege-
ben sein muss. Nicht jede Besucherin oder jeder Besucher eines Polizeigebäudes 
wird einer Durchsuchung unterzogen, jedoch muss die Möglichkeit bestehen, bei Be-
darf eine Person vor Betreten der Räumlichkeiten durchsuchen zu können. Auch an-
dere Kantone kennen einen Sicherheitscheck beim Betreten eines Polizeigebäudes 
oder von polizeilich geschützten Räumlichkeiten. 

§ 47 Sachen 

Die Kantonspolizei kann Personen nicht nur im Rahmen fahndungspolizeilicher  
Massnahmen, sondern auch zur Gefahrenabwehr verpflichten, mitgeführte Sachen 
vorzuzeigen oder Behältnisse zu öffnen. Behältnisse dürfen durchsucht und elektro-
nische Geräte eingesehen werden. 

Diese Bestimmung ermöglicht z.B. das Durchsuchen von mitgeführten Behältnissen 
wie Taschen oder Rucksäcke anlässlich einer Zugangskontrolle oder in Verbindung 
mit einer situativ durchgeführten Personenkontrolle. Die Möglichkeit zur Einsicht-
nahme in elektronische Geräte wie Handykameras, Fotoapparate usw. ist erforder-
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lich zur Überprüfung von Aufnahmen, insbesondere in Zusammenhang mit dem Fo-
tografieren von: 

- Gebäuden wie Gefängnis, Gerichte usw.  
- Kindern hinsichtlich Pädokriminalität 
- Personen in Garderoben und Umkleidekabinen oder durch Fenster 
- Unfällen oder von Unfallopfern 

Diese Bestimmung ermöglicht beispielsweise bei Hinweisen aus der Bevölkerung, 
wonach eine Person um das Kantonalgefängnis schleiche und Fotos erstelle, eine 
gezielte Kontrolle, wobei in den Fotoapparat der kontrollierten Person Einsicht ge-
nommen wird, um den Verdacht zu erhärten oder zu entkräften. Dasselbe gilt, wenn 
der Polizei gemeldet wird, dass jemand Kinder in der Badeanstalt oder am Seeufer 
fotografiert oder jemand Bilder von unbekleideten oder teilbekleideten Personen in 
Umkleidekabinen erstellt. Die Kantonspolizei kann durch diese gesetzliche Bestim-
mung vor Ort Einsicht in ein Gerät nehmen, um insbesondere die zum tatrelevanten 
Zeitpunkt erstellten Bildaufnahmen einzusehen. Bislang fehlte die Grundlage, solche 
Bilder im Gerät anschauen zu können, um den Anfangsverdacht zu erhärten und 
folglich Massnahmen bei der Staatsanwaltschaft beantragen zu können. Diese Mög-
lichkeit zur Einsicht in elektronische Geräte vor Ort ermöglicht zeitnah eine Bestäti-
gung des Anfangsverdachts oder dessen Entkräftung, wodurch die kontrollierte Per-
son noch vor Ort entlastet wird. 

§ 47 PolG findet ebenfalls Anwendung zur Gefahrenabwehr, insbesondere bei Zu-
gangskontrollen zu Gebäuden oder Anlässen wie auch bei Personenkontrollen auf-
grund eines Terrorverdachts. Um die Sicherheit gewährleisten zu können, ist die 
Kantonspolizei auf eine gesetzliche Grundlage angewiesen, auch Behältnisse durch-
suchen und elektronische Geräte einsehen zu können. Beispielsweise muss, analog 
der Sicherheitsvorkehrungen bei einem Check-in beim Flughafen, auch geprüft wer-
den können, ob ein elektronisches Gerät effektiv auch als solches genutzt oder ob 
die Aussenhülle dies nur suggerieren soll und in Wahrheit zum Beispiel Sprengstoff 
beinhaltet. 

Das Einsehen elektronischer Geräte (Abs. 3) erfolgt im Zuge der Personenkontrolle 
vor Ort und somit in Anwesenheit der Person, welche die Sachherrschaft ausübt. 
Umfang und Ergebnis der Kontrolle werden durch die Kantonspolizei dokumentiert. 
Bei einer Feststellung von strafbaren Handlungen wird ein Anzeigerapport an die 
Staatsanwaltschaft erstellt. Das Einsehen in elektronische Geräte erfolgt ausserhalb 

eines Strafverfahrens, ist das mildeste Mittel und stellt keine Durchsuchung dar. Eine 
Durchsuchung ist eine Zwangsmassnahme gemäss StPO und wird nur im Rahmen 
eines Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. 

Um elektronische Geräte einsehen zu können, sind die bisherigen Rechtsgrundlagen 
im Kanton Thurgau nicht ausreichend. Die Einsicht in ein elektronisches Gerät ist 
derzeit abhängig vom Einverständnis der Person, welche die Sachherrschaft über 
das Gerät ausübt. Lehnt eine kontrollierte Person die Einsicht in das Gerät ab und ist 
der Anfangsverdacht aufgrund der noch fehlenden Beweise zu schwach, um eine 
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Durchsuchung des Gerätes durch die Staatsanwaltschaft anzuordnen, sind die Mög-
lichkeiten ausgeschöpft und der Polizei für weiterführende Massnahmen die Hände 
gebunden. 

§ 48a Räume im Rahmen von Vorfeldabklärungen 

Grundlage für die Durchsuchung von Räumen, insbesondere zur Gefahrenabwehr, 
bildet § 48 PolG. Die Gefahrenabwehr beinhaltet gemäss Rechtsprechung des Bun-
des auch die Prävention, wenn diese auf die Entdeckung und Verhinderung zukünfti-
ger Straftaten ausgerichtet ist. § 48a des Entwurfs stellt eine Erweiterung zur Perso-

nenkontrolle (§ 26) dar. 

Die Kantonspolizei kann zur Erkennung von Opfern von Menschenhandel, zur Be-
kämpfung von Kriminaltourismus oder erheblicher Betäubungsmittelkriminalität Räu-
me durchsuchen (Abs. 1). Um Anzeichen von Menschenhandel zu erkennen, ist ein 
Gesamtüberblick vor Ort notwendig, wobei an den Logis- oder Arbeitsorten u.a. auch 
mögliche Verstecke in Möbeln, Nischen, Leerräumen hinter Schränken durchsucht 
und kontrolliert werden müssen. Um potenzielle Opfer von Menschenhandel auffin-
den und kontaktieren zu können, bedarf es der Zutrittsberechtigung zu Milieulokalen 
oder Wohnungen, die für Dienstleistungen des Erotikgewerbes genutzt werden. Dies 
dient der Überprüfung der Rechtmässigkeit der Arbeitsleistung sowie der damit ver-
bundenen Freiwilligkeit, der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und insbe-
sondere der Erkennung von Anzeichen auf und der Identifizierung von potenziellen 
Opfern von Menschenhandel. Darunter fällt nicht nur die sexuelle Ausbeutung. Auch 
medizinische Gründe in Zusammenhang mit der körperlichen Ausbeutung wie z.B. 
die Organentnahme zum illegalen Organhandel sind mit dieser Bestimmung abge-
deckt. Dies gilt überdies für die Ausbeutung der Arbeitskraft im Haushalt, im Ge-
sundheitswesen, der Landwirtschaft, der Gastronomie oder in weiteren Bereichen. 

Die Legitimation zur Durchsuchung von Räumen besteht auch, wenn darin Personen 
gegen Entgelt oder andere Vergütung beherbergt werden, sofern Anhaltspunkte be-
stehen, dass es sich bei den zu kontrollierenden Personen um Kriminaltouristinnen 
oder -touristen oder Drogenhändlerinnen und -händler handeln könnte. Besteht ein 
Hinweis, wonach sich eine Kriminaltouristin oder ein Kriminaltourist in einem be-
zeichneten Zimmer aufhält, kann die Kantonspolizei den entsprechenden Raum be-
treten und durchsuchen. Dies gilt ebenso, wenn beispielsweise ein Hinweis aus der 
Bevölkerung eingeht, dass sich in einem bezeichneten Raum Drogenhändler, 

Schwarzarbeiterinnen oder Schwarzarbeiter aufhalten sollen. 

§ 48a des Entwurfs dient ebenso der Erkennung und Identifizierung terroristischer 
Gefährder, analog dem PMT. Der Bund verlangt von den Kantonen, entsprechende 
gesetzliche Grundlagen zu schaffen. Potenzielle Gefährderinnen und Gefährder so-
wie Anzeichen für eine mögliche terroristische Handlung sollen frühzeitig erkannt 
werden. 
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Diese Massnahme gemäss PolG kann nur zur Gefahrenabwehr sowie im Rahmen 
der polizeilichen Tätigkeit ausserhalb der StPO zur Anwendung gelangen und ist klar 
von der Hausdurchsuchung im Rahmen der Strafverfolgung zu trennen. 

Abs. 2 dient der Durchsetzung von verwaltungsrechtlichen Sicherstellungen. Diese 
Bestimmung ist notwendig, um verwaltungsrechtliche Sicherstellungen, beispielswei-
se von Waffen bei suizidalen oder vermissten Personen, vornehmen zu können. Es 
können aber auch andere Dokumente wie z.B. Pferdepässe sichergestellt werden. 
Auch diese Massnahmen setzen immer die Verhältnismässigkeit voraus und erfolgen 
zur Gefahrenabwehr und Prävention, wenn diese auf die Entdeckung und Verhinde-
rung zukünftiger Straftaten ausgerichtet ist. 

Die Kantonspolizei soll im Asylwesen in Zentren des Bundes oder in Privat- oder Kol-
lektivunterkünften Räume auf Reise- und Identitätspapiere sowie auf gefährliche Ge-
genstände, Betäubungsmittel und Vermögenswerte unklarer Herkunft hin durchsu-
chen dürfen (Abs. 3). Diese gesetzliche Grundlage konkretisiert Bundesrecht und 
schliesst eine Gesetzeslücke. Sie dient der Durchsetzung von Kontrollen im Asylwe-
sen. Analog zu Art. 9 Abs. 1 des Asylgesetzes (AsylG; SR 142.31), wonach die zu-
ständige Behörde Asylsuchende, die in einer ihnen zugewiesenen Unterkünften un-
tergebracht sind, kontrollieren darf, soll die gleiche Kompetenz auf die Kantonspolizei 
übertragen werden. 

Diese gesetzliche Grundlage soll analog zu § 25 des Entwurfs auch dafür dienen, 
Personen, die sich durch Drogen- oder Beschaffungsdelinquenz nicht an das 
schweizerische Rechtssystem halten, ausfindig machen und kontrollieren zu können. 

Die polizeilichen Massnahmen werden stets protokolliert. Bei Feststellung strafbarer 
Handlungen wird jeweils ein Anzeigerapport an die Staatsanwaltschaft erstellt. 

Die Möglichkeit zur Durchsuchung von Räumen besteht derzeit lediglich gemäss 
§ 23 Abs. 2 des Gesetzes über das Gastgewerbe und den Handel mit alkoholhaltigen 
Getränken (Gastgewerbegesetz, GastG; RB 554.51), wonach die Organe der Ge-
meinde und des Kantons befugt sind, jederzeit die notwendigen Kontrollen vorzu-
nehmen. Auf ihr Verlangen ist ihnen sofortiger Zutritt zu allen Betriebsräumen und 
den damit in Verbindung stehenden Räumlichkeiten zu gewähren. Diese Möglichkeit 
soll nicht nur im Gastgewerbe, sondern auch in anderen Bereichen bestehen und 
dabei aus den erwähnten Gründen auf nicht öffentlich zugängliche Räume erweitert 
werden. 

§ 25 des PolG regelt das Betreten privater und öffentlicher Grundstücke, einschliess-
lich deren Räumlichkeiten. Das Durchsuchen, insbesondere nach Personen, ist mit 
dieser Bestimmung aber noch nicht abgedeckt. 

Die bisherigen Rechtsgrundlagen im Kanton Thurgau sind somit nicht ausreichend. 
Eine neue Regelung auf Gesetzesstufe wird als zwingend und sinnvoll erachtet. Da-
mit soll auch der Forderung seitens der Bevölkerung nach mehr Schutz und Sicher-
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heit der ausgebeuteten Personen oder potenziellen Opfer Rechnung getragen wer-
den. 

§ 49a Aufnahmegeräte 

Zum Schutz von Persönlichkeitsrechten oder bei der Behinderung von Amtshandlun-
gen soll die Kantonspolizei gemäss § 49a des Entwurfs einer Person verbieten kön-
nen, Foto-, Video- und oder Audioaufnahmen von polizeilichen Tätigkeiten zu erstel-
len. Darunter fallen beispielsweise Aufnahmen eines Opfers oder einer anderen Per-
son während der Einvernahme. 

Mit dieser Bestimmung kann zum Beispiel verhindert werden, dass die Einvernahme 
einer geschädigten Person bei einem Sexualdelikt aufgenommen und missbräuchlich 
verwendet wird. Ebenso dient die Bestimmung dem Schutz der Rechte von Drittper-
sonen, wie auch von Mitarbeitenden der Kantonspolizei und anderen Einsatzkräften, 
beispielsweise bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten und schwer oder 
tödlich verletzten Personen − dies in Verbindung mit einer Hinderung der Amtshand-
lung am Ereignisort. 

Die Aufnahme einer erkennbaren Person stellt eine Datenbearbeitung dar. Ist die 
Person auf der Aufnahme erkennbar und erfolgt sie gegen den Willen der Person, ist 
sie nur zulässig, sofern ein Rechtfertigungsgrund vorliegt (vgl. Art. 12 Abs. 1 und 
Abs. 2 lit. b des Bundesgesetzes über den Datenschutz, DSG; SR 235.1]). Ein 
Rechtfertigungsgrund kann bestehen, wenn jemand beruflich Personendaten aus-
schliesslich für die Veröffentlichung im redaktionellen Teil eines periodisch erschei-
nenden Mediums bearbeitet (Art. 13 Abs. 2 lit. d DSG). 

Der neue § 49a PolG versteht sich in Konsequenz zu § 46 PolG, der die Möglichkeit 
zur Durchsuchung von Personen vorsieht, die ein Polizeigebäude oder ein von der 
Polizei bewachtes Gebäude betritt, und dient der Gefahrenabwehr. Ebenso stellt er 
eine Ergänzung zu § 47 PolG dar, der die Voraussetzungen und Möglichkeiten der 
Einsicht in die von der Kantonspolizei angehaltenen Person mitgeführten Sachen 
oder Behältnisse regelt. 

Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass das polizeiliche Handeln immer verhältnis-
mässig sein muss und dass es sich bei dieser Bestimmung um eine „Kann-Vorschrift“ 
handelt. 

Das Verbot zur Aufnahme (Abs. 1) kennt auch das Grenzwachtkorps. Demnach ist 
das Fotografieren oder Filmen des Personals des Bundesamtes für Zoll und Grenz-
sicherheit (BAZG) während der Ausübung seiner Tätigkeit ohne Bewilligung verboten 
(vgl. Art. 236 Zollverordnung, ZV; SR 631.01). 
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§ 49b Beizug 

Die Kantonspolizei soll nach dem vorgeschlagenen § 49b des Entwurfs bei Vermiss-
tenfällen, zur Gefahrenabwehr oder um ihre Aufgaben im polizeilichen Vorermitt-
lungsverfahren zu erfüllen, den Beizug von Daten und Gegenständen verlangen so-
wie Informationen einholen können, falls keine besondere Geheimhaltungspflicht be-
steht. 

Die Formulierungen sind angelehnt an § 12 des Gesetzes über die Verwaltungs-
rechtspflege (VRG; RB 170.1). Im Verwaltungsverfahren gilt die Untersuchungsma-
xime. Es ist somit Sache der Behörde, den Sachverhalt ausführlich abzuklären und 
die Beweise von Amtes wegen zu erheben. 

§ 49b des Entwurfs dient der Legitimation für die Weitergabe von Daten an die Kan-
tonspolizei. Grundsätzlich kann der Beizug von allen Personen verlangt werden. Ins-
besondere werden Behörden und Dienstleistungsunternehmen namentlich genannt, 
da diese hauptsächlich davon betroffen sein werden. Die Aufzählung ist aber nicht 
abschliessend. Gehen z.B. Hinweise aus der Bevölkerung zu einer Hanf-Indoor-
Anlage ein, kann die Kantonspolizei im polizeilichen Vorermittlungsverfahren Infor-
mationen bei den Stromanbietern oder bei Vermieterinnen oder Vermietern einholen 
und so den Strombezug der betreffenden Liegenschaft in Erfahrung bringen. Aus-
serhalb einer Strafuntersuchung kann eine solche Herausgabe nicht erzwungen wer-
den. Bei Vermisstenfällen gilt dasselbe für das Einholen von Bankauskünften, um 
beispielsweise zu prüfen, ob seit dem Verschwinden einer Person Bankbezüge ab 
deren Konto gemacht worden sind, woraus sich Hinweise über den Verbleib der Per-
son oder für weitere Ermittlungsansätze ergeben können. Weiter kann der Beizug 
von Daten zur Gefahrenabwehr bei der Aufenthaltsermittlung einer Person dienen, 
um durch deren Lokalisierung eine Gefahr abzuwenden. 

§ 49b des Entwurfs konkretisiert die Möglichkeiten und Aufgaben, wie sie auch in der 
gegenseitigen Amtshilfe bereits bestehen und schafft eine Rechtssicherheit für die 
betroffenen Stellen. Der Beizug von Daten, Informationen und Gegenständen basiert 
immer auf einer konkreten Ausgangslage und erfolgt nicht verdachtslos. Vorbehalten 
bleibt die besondere Geheimhaltungspflicht beispielsweise der Anwältinnen und An-
wälte. 

§ 52 Grundsatz 

Der bestehende Grundsatz wird ergänzt, wodurch auch eine Fernhaltung oder Weg-
schaffung möglich ist, falls eine erhebliche Gefährdung der Umwelt vorliegt oder die 
Rechte Dritter bedeutend eingeschränkt sind. Dies ermöglicht zum Beispiel den Ab-
transport von auf Privatgrundstücken widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen ohne 
Kontrollschilder. 

Abs. 2 sieht ein Flugverbot für unbemannte Luftfahrzeuge bis 30 kg Gewicht vor. 
Sind Personen oder Sachen von erheblichem Wert konkret gefährdet, kann die Kan-
tonspolizei im Umkreis von 300 Metern um den Ereignisort für die Dauer des Polizei-
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einsatzes formlos ein Flugverbot erlassen. Die Kompetenz liegt bei der zuständigen 
Führungsperson, die das Flugverbot für die Dauer des Einsatzes räumlich erweitern 
kann. 

Diese gesetzliche Regelung dient als Massnahme vor Ort, um während eines polizei-
lichen Einsatzes oder bei Grossereignissen Drohnen, die sich über dem Einsatzge-
biet befinden, fernhalten zu können. Diese Bestimmung betrifft auch gemeinsame 
Einsätze der Blaulichtorganisationen. 

Die Kantone haben gemäss Art. 51 Abs. 3 des Luftfahrtgesetzes (LFG; SR 748.0) 
i.V.m. Art. 19 der Verordnung des UVEK über Luftfahrzeuge besonderer Kategorien 
(VLK; SR 748.941) die Kompetenz, für unbemannte Luftfahrzeuge mit einem Ge-
wicht von weniger als 30 kg Vorschriften zur Vermeidung der Umweltbelastung und 
der Gefährdung von Personen und Sachen auf der Erde zu erlassen. Die Kompetenz 
zur Festlegung von Flugbeschränkungs- und Gefahrengebieten in der bemannten 
Luftfahrt liegt beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) (vgl. Art. 10 der Verordnung 
des UVEK über die Verkehrsregeln für Luftfahrzeuge, VRV-L; SR 748.121.11). 

§ 55 Personennachforschung 

Die neue Ziff. 3 in Abs. 3 bildet die Grundlage zur Öffentlichkeitsfahndung, wenn 
Grund zur Annahme besteht, dass sich die gesuchte Person einer Freiheitsstrafe 
oder freiheitsentziehenden Massnahme entzieht. Diese Bestimmung entspricht einer 
Erweiterung der Fahndung nach verurteilten Personen im Sinne von § 42 des PolG. 

4.6. Gewaltschutz und Gewaltprävention 
Änderung der Bezeichnung von Kapitel 6 

Das aktuelle Kapitel 6 des Polizeigesetzes beschränkt sich auf die Thematik Häusli-
che Gewalt, was auch aus dem Titel hervorgeht. Der Bund schreibt im NAP den Kan-
tonen vor, ein Bedrohungsmanagement zu betreiben. In diesem Zusammenhang er-
geben sich einige Änderungen im Kapitel 6 des Polizeigesetzes, das neu den Titel 
„Gewaltschutz und Gewaltprävention“ trägt. 

§ 56 Bedrohungsmanagement 

§ 56 des Entwurfs definiert den Zweck des Bedrohungsmanagements und die der 
Kantonspolizei zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. In den folgenden Paragra-
phen sind die Regelungen betreffend Massnahmen und Vorgehen, die Melde- und 
Auskunftsrechte sowie die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit mit Therapie- 
und Beratungsstellen definiert. Die Systematik ist an das bestehende Polizeigesetz 
angelehnt, wobei dieses bisher „nur“ die Thematik Häusliche Gewalt beinhaltet. 

Für die Aufnahme ins Bedrohungsmanagement gelten bestimmte Fallkriterien, die in 
einer Dienstvorschrift geregelt sind. Für alle anderen Fälle wird ein Monitoring des 
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polizeilichen Falljournals betrieben, damit mögliche Anzeichen für potenziell schwere 
Gewalttaten frühzeitig erkannt und geeignete Massnahmen ergriffen werden können. 

Oberstes Ziel des Bedrohungsmanagements ist die Verhinderung schwerer Gewalt-
taten (Abs. 2). Eine allgemein gültige Definition der Gefährderin oder des Gefährders 
gibt es nicht. Die Bedeutung dieses Begriffs wird durch eine Beschreibung des Han-
delns oder des Tatvorgehens sowie der von dieser Person ausgehenden Gefahr 
festgehalten. 

Die sogenannte Gefährderansprache ist ein klassisches Instrument des polizeilichen 
Bedrohungsmanagements, deren Umsetzung in Abs. 3 beschrieben wird. 

Gewaltausübende und gewaltbereite Personen können zu einem ersten Kontakt ver-
pflichtet werden (Abs. 4). Dieser Erstkontakt kann eine freiwillige Mitwirkung an der 
weiteren Fallbearbeitung auslösen. 

§ 56a Melde- und Auskunftsrecht 

Dieser Paragraph schafft die gesetzliche Grundlage, wonach öffentliche Organe oder 
mit öffentlichen Aufgaben betraute Organisationen und Personen berechtigt sind, der 
Kantonspolizei Personen zu melden, wenn Anhaltspunkte für eine drohende schwere 
Gewalttat bestehen. Dieses Melderecht steht auch Personen zu, die einem Berufs-
geheimnis unterstehen. 

Die Kantonspolizei kann zur Erkennung oder Verhinderung drohender schwerer Ge-
walttaten besondere Personendaten an Behörden und Institutionen im In- und Aus-
land bekanntgeben und von ihnen Auskünfte einholen. Die Behörden und Institutio-
nen, mit denen der Austausch möglich ist, sowie die Voraussetzungen dafür sind im 
Polizeigesetz aufgeführt. 

Was unter einer schweren Gewalttat verstanden wird, ist bereits gesetzlich geregelt. 
Der Begriff beinhaltet Delikte wie Kapitalverbrechen, Entführungen und Freiheitsbe-
raubungen, schwere Körperverletzungen, Delikte gegen die öffentliche Sicherheit 
z.B. in Verbindung mit Sprengstoff- und Branddelikten, Bombendrohungen oder De-
likte mit einer Schusswaffe, z.B. Amoktaten. Die Aufzählung ist nicht abschliessend. 

Diese Bestimmungen ermöglichen einen besseren Informationsaustausch unter den 
Behörden. Die Kantonspolizei ist zur Früherkennung drohender schwerer Gewaltta-

ten auf solche Informationen anderer Behörden und Institutionen angewiesen. Gut 
funktionierende Netzwerke tragen dazu bei, die objektive Sicherheit im Kanton zu 
erhöhen. 

Mit der neuen Bestimmung wird der Forderung nach straffreier Meldung an die Poli-
zei im Sinne der im Kap. 1.2 erwähnten Motion Rechnung getragen und der Moti-
onsauftrag umgesetzt.  
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Es handelt sich explizit um ein Melde- und Auskunftsrecht, somit um eine „Kann-
Vorschrift“ und keinesfalls um eine Meldepflicht. 

§ 57 Massnahmen des Gewaltschutzes 

Die Massnahmen im bestehenden Polizeigesetz sind ausgerichtet auf eine ernsthafte 
und unmittelbare Bedrohung durch eine Person innerhalb einer bestehenden oder 
aufgelösten familiären oder partnerschaftlichen Beziehung, umgangssprachlich als 
Häusliche Gewalt bezeichnet. Diese Bestimmungen sind nicht mehr zeitgemäss und 
decken längst nicht mehr alle relevanten Handlungen einer gefährlichen Person ab. 
So fehlt das Auflauern oder Nachstellen, was umgangssprachlich als Stalking be-
zeichnet wird. Die gesellschaftliche und technische Entwicklung hat neue Arten der 
Kommunikation hervorgebracht, die auch in Zusammenhang mit Gewalttaten genutzt 
werden. Mit der neuen gesetzlichen Regelung in § 57 des Entwurfs kann die Kan-
tonspolizei ihre Massnahmen zielgerichtet umsetzen. 

Die Massnahmen des Gewaltschutzes sollen nicht ausschliesslich bei Häuslicher 
Gewalt oder Stalking Anwendung finden, sondern dienen allgemein zur Verhinderung 
einer schweren Gewalttat im öffentlichen Bereich, z.B. bei Drohungen gegen Amts-
personen. 

Die Bezeichnung „erheblich belästigt“ (Abs. 1) ist bewusst gewählt, damit nicht die 
Erwartungshaltung entsteht, die Kantonspolizei könne oder werde bei jeglicher Art 
von Belästigung oder gar auf Wunsch der belästigten Person eine Wegweisung ver-
fügen. 

Die Bestimmung in Abs. 1 Ziff. 1 zur räumlichen Eingrenzung wird insbesondere im 
Asylwesen benötigt. Die bestehenden gesetzlichen Grundlagen lassen dies nicht zu. 

Das Verbot zur Kontaktaufnahme kann allen beteiligten Personen auferlegt werden 
(Abs. 2). Es beinhaltet auch das gegenseitige Handeln und bezweckt das Unterbin-
den von gegenseitigen Provokationen, was sinngemäss auch für Abs. 1 Ziff. 3 gilt. 

Zur Verhinderung einer schweren Gewalttat kann die Kantonspolizei bei Personen, 
von denen eine potenzielle Gefährdung ausgeht, Räume durchsuchen (Abs. 3). Die-
se Bestimmung ist erforderlich, wenn Personen z.B. unterschwellige Drohungen aus-
sprechen, eine schwere Straftat begehen zu wollen, aber keine konkreten Hinweise 
für eine Ausführung der angedrohten Tat bestehen. Eine solche Situation kann sich 

beispielsweise am Schalter einer Behörde wie dem Sozialamt, Betreibungsamt oder 
Migrationsamt ereignen. Durch eine Kontrolle kann die Kantonspolizei feststellen, ob 
die drohende Person über die Mittel zur Begehung einer schweren Straftat verfügt. 
Auch bei Jihad-Rückkehrenden könnte sich aufgrund von Verdachtsmomenten eine 
solche Massnahme aufdrängen und Räume auf Hinweise auf ein geplantes Attentat 
durchsucht werden. Die Massnahme findet zudem Anwendung bei verurteilten Täte-
rinnen und Tätern, von denen, auch nachdem sie ihre Strafe abgesessen haben, ei-
ne latente Gefahr ausgeht. 
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Die Kantonspolizei kann nach vorgängiger Genehmigung durch das ZMG und somit 
einer Prüfung der Recht- und Verhältnismässigkeit technische Geräte zur Lokalisie-
rung einer Person einsetzen (Abs. 4). Der Einsatz von technischen Geräten zur Lo-
kalisierung einer Person stellt eine mildere und personell weniger aufwendige Mass-
nahme dar als zum Beispiel die Observation im Sinne von § 39 PolG. 

§ 57a Vorgehen 

Abs. 1 wird formell angepasst, inhaltlich aber nicht verändert. Die Aufzählung ist of-
fen formuliert, so dass alle Massnahmen des Gewaltschutzes und auch die Abnahme 
von Schlüsseln oder Badges usw. der weggewiesenen Person abgedeckt sind. Um 
die Sicherheit für die Gewaltbetroffenen zu erhöhen, wird diese gesetzliche Bestim-
mung als zwingend notwendig erachtet. 

Die Abnahme von Gegenständen erfolgt, wenn überhaupt notwendig, ausschliesslich 
im Zusammenhang mit der Wegweisung. Da sich die Wegweisung einer Person nicht 
mehr nur auf deren Wohnort beschränkt, ist eine Ergänzung zum bisherigen Abs. 2 
(neu Abs. 3) notwendig. Nur eine von ihrem Wohnort weggewiesene Person hat eine 
Zustelladresse zu bezeichnen. 

§ 59 Dauer der Massnahmen 

Häusliche Gewalt und Nachstellungen sind explizit im Schweizerischen Zivilgesetz-
buch (ZGB; SR 210) erwähnt, mit der Möglichkeit, zivilrechtliche Massnahmen zu 
beantragen. Abs. 2 bezieht sich auf Fälle, die eine polizeiliche Intervention auslösten. 
Die polizeiliche Anordnung erfolgt jeweils zum Schutz der gewaltbetroffenen Person, 
da diese sich in einem Abhängigkeitsverhältnis befindet. Fälle, in denen ZGB-
Massnahmen ausgelöst werden, jedoch keine polizeilichen Interventionen erfolgen, 
tangieren das PolG nicht. 

Polizeiliche Anordnungen insbesondere bei Stalking und Häuslicher Gewalt sollen 
verlängert werden können, falls keine zivilrechtlichen Massnahmen ergriffen werden. 
Die gesetzliche Grundlage dazu schafft der neue Abs. 3. Die Verlängerung wird 
bewusst auf längstens 14 Tage definiert, um den Zeitdruck aufrecht zu erhalten und 
die Fallbearbeitung nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Liegt eine konkrete Gefähr-
dung vor oder besteht eine Gefahr für Leib und Leben, müssen die Massnahmen zur 
Gefahrenabwehr wie Sicherheitshaft, Vorermittlungen und weitere repressive Mass-

nahmen zeitnah eingesetzt werden. In der Regel reichen 14 Tage aus, um die not-
wendigen deeskalierenden Massnahmen zu ergreifen. In der Vergangenheit zeigte 
sich aber, dass diese Frist in wenigen Fällen – meist aufgrund einer emotionalen 
oder administrativen Überbeanspruchung des Opfers – zu kurz angesetzt war, so 
dass bis zu deren Ablauf keine deeskalierenden Massnahmen ergriffen werden 
konnten. 

Besteht die Gefahr der Begehung einer schweren Straftat voraussichtlich längerfris-
tig, können die Massnahmen des Gewaltschutzes durch das ZMG auf Antrag der 



  28 

Kantonspolizei um fünf Monate und einmalig um maximal weitere fünf Monate ver-
längert werden (Abs. 4). Diese maximal mögliche Verlängerung ist kürzer angesetzt 
als die Maximaldauer der Massnahme gemäss PMT (vgl. Art. 23g PMT). Das ZMG 
wird als Überprüfungsinstanz im Sinne von § 35 PolG definiert. 

§ 60 Richterliche Überprüfung 

§ 60 PolG wird durch die Nennung der polizeilichen Anordnungen ergänzt. Die nach 
ZGB beantragten Massnahmen einer durch Häusliche Gewalt und Nachstellungen 
gefährdeten Person werden in einem Zivilprozess bearbeitet. 

§ 61 Zusammenarbeit mit Therapie- und Beratungsstellen 

Dieser Paragraph beschreibt die Zusammenarbeit mit Behörden, Beratungs- und 
Fachstellen. Die bisherige Bestimmung beschränkte sich auf die Häusliche Gewalt. 

Mit dieser Bestimmung soll auch die gesetzliche Grundlage zur Weitergabe der Da-
ten an Beratungsstellen geschaffen werden. Hier geht es insbesondere um Gewalt-
betroffene, die sich aus Angst vor Repressalien nicht getrauen, sich selbständig bei 
einer Beratungsstelle zu melden oder die in der Akutsituation nicht in der Lage sind, 
den Nutzen einer solchen Datenübermittlung zu erkennen (Abs. 3). 

In anderen Branchen wird die Datenweitergabe an Beratungsstellen bereits heute 
umgesetzt. So werden z.B. Kontaktdaten von Frauen anlässlich der Geburt eines 
Kindes erhoben und an die Mütterberatung weitergegeben. Oder medizinische Orga-
nisationen werden mit Kontaktdaten von Personen im Alter von 50 Jahren bedient, 
um diese für einen Gesundheitscheck zu motivieren. 

Die Weitergabe der Kontaktdaten soll auch in Zusammenhang mit Gewaltschutz-
massnahmen möglich sein. Sie dient der ersten Kontaktaufnahme und erleichtert der 
betroffenen Person, mit einer Beratungsstelle in Verbindung zu treten. Die kontaktier-
te Person entscheidet so aus freien Stücken über eine mögliche Beratung oder ein 
Hilfsangebot. 

§ 61a Koordination Gewaltprävention 

Die Fachstelle Häusliche Gewalt wurde im Rahmen der Reorganisation der Kantons-
polizei geteilt in eine Fachstelle Gewaltschutz (mit dem polizeilichen Bedrohungsma-
nagement) und eine v.a. universell-präventiv wirkende Koordinationsstelle Gewalt-
prävention, wobei beide Stellen nach wie vor, aber nicht mehr ausschliesslich, mit 
Häuslicher Gewalt befasst sind. 

Die Koordinationsstelle koordiniert die Gewaltprävention sowohl polizeiintern, als 
auch kantonal. Folgerichtig wurde die bisherige Fachgruppe Häusliche Gewalt durch 
die regierungsrätliche Kommission Gewaltprävention ersetzt. Ihr Ziel ist die Koordina-
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tion und Förderung der Zusammenarbeit aller mit Gewaltprävention befassten Be-
hörden, Fachstellen und Fachpersonen im Kanton Thurgau. 

4.7. Information und Datenbearbeitung 

§ 67 Datenbearbeitung 

Die Kantonspolizei ist gemäss § 67 PolG befugt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur 
Führung ihrer Geschäftskontrolle Daten zu bearbeiten und dazu geeignete und wo 
zweckmässig auch automatisierte Datenbearbeitungssysteme und Registraturen zu 
betreiben oder zu nutzen. 

Die Ergänzung betreffend Einsatz von automatisierten Datenbearbeitungssystemen 
und Registraturen ergibt sich aus dem vorgeschlagenen § 39a. 

Abs. 1 ermöglicht ebenso die Nutzung kriminalpolizeilicher Datenbearbeitungssyste-
me, z.B. zur Verfolgung von reisender, seriell delinquierender Täterschaft oder für 
Ermittlungen im Cyberbereich, bei denen der interkantonale Austausch unverzichtbar 
ist. Die Kantonspolizei kann, wo zweckmässig auch automatisiert, Spuren- und Per-
sonendaten der Täterschaft sowie Falldaten mit anderen Polizeibehörden des Bun-
des und der Kantone, mit kommunalen Behörden oder dem Bundesamt für Zoll und 
Grenzsicherheit (BAZG) austauschen und bearbeiten. So können z.B. bei einem Cy-
berdelikt Adressierungselemente schweizweit abgeglichen werden. 

Die Formulierungen betreffend die Datenbearbeitung sollen indessen analog der 
Aufgaben der Kantonspolizei (Kapitel 3) angepasst werden und beinhalten neu nicht 
nur die Aufdeckung, sondern auch die Erkennung strafbarer Handlungen. Dazu soll 
in § 67 PolG die Aufzählung der Verwendungszwecke ergänzt werden. Die Bestim-
mungen zur Datenbearbeitung dienen auch der Erfüllung präventiv-polizeilicher Auf-
gaben, insbesondere im Bedrohungsmanagement. 

Abs. 3 Ziff. 6 basiert auf dem Melde- und Auskunftsrecht sowie der unter Kap. 1.2 
erwähnten Motion. Diese Gesetzesgrundlage ist notwendig, um die erhobenen oder 
erlangten Daten zur Erkennung und Abwehr von Gefahren und angedrohter Gewalt 
bearbeiten zu können. Die gemeldeten Informationen und Personendaten müssen in 
die Datenbearbeitungssysteme aufgenommen und auch bearbeitet werden dürfen. 
Abs. 3 Ziff. 7 gewährleistet die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 

Mit der Erweiterung in § 67 PolG kommt der Kanton auch der Aufforderung des Bun-
des nach, eine entsprechende gesetzliche Grundlage analog dem PMT zu schaffen. 

Die Befugnis, die zur Identifikation von Personen erforderlichen Angaben in der Gäs-
tekontrolle von Beherbergungsbetrieben sowie in den Neuzuzugsmeldungen von 
Gemeinden abrufen zu können, dient der Gefahrenabwehr, zur Strafverfolgung und 
der Vollstreckung von Strafurteilen.  
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§ 68 Datenweitergabe 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und insbesondere zur Gefahrenabwehr ist die Kantons-
polizei auf die Weitergabe wie auch auf den Erhalt von Informationen einschliesslich 
besonders schützenswerter Personendaten angewiesen (Abs. 1 und 2). Die vorge-
schlagenen Ergänzungen zur bestehenden Formulierung stehen in Zusammenhang 
mit dem Melde- und Auskunftsrecht (§ 56a des Entwurfs) und dienen auch der Um-
setzung der im Kap. 1.2 erwähnten Motion. Die Legitimation zur Datenweitergabe 
kann Berufsgruppen des Gesundheitswesens, kantonale oder kommunale Behörden 
wie das Migrationsamt und die Sozialämter oder auch die Kirche betreffen. Vorbehal-
ten bleiben besondere Geheimhaltungspflichten. 

Polizeiliche Daten, die Rückschlüsse auf ihre Organisation, Taktik und ihre Einsatz-
mittel zulassen sind höchst sensibel. Wenn diese bekannt würden, wird das Erken-
nen und Verhindern von Straftaten erschwert, was auch Auswirkungen auf künftige 
Strafverfahren haben würde. Ebenso könnte dies zu einem Sicherheitsproblem wer-
den für Personen, die beispielsweise verdeckt ermitteln. Folglich ist eine Einschrän-
kung des Einsichtsrechts in solche polizeilichen Daten zwingend nötig (Abs.4). 

Für die richterliche Prüfung der Verweigerung oder Einschränkung ist es zwingend 
erforderlich, dass sich ein Gericht damit befasst, das sich in der Thematik auskennt. 
Aufgrund der Sachnähe zu den Verfahrensakten sowie der erforderlichen prakti-
schen Erfahrung in der Beurteilung solcher Akten soll diese richterliche Überprüfung 
durch das ZMG erfolgen. 

§ 68a Elektronische Zusammenarbeit 

Gerade im Bereich der Internetkriminalität ist die Täterschaft interkantonal und inter-
national tätig. Es ist daher wichtig, dass die Kantonspolizei ihre Erkenntnisse schnell 
und automatisiert mit anderen Polizeibehörden des Bundes, der Kantone und der 
Gemeinden, der Landespolizei Liechtenstein sowie dem BAZG im Abrufverfahren 
oder auch automatisiert austauschen und bearbeiten kann. 

4.8. Rechtsschutz 
Neues Kapitel 10a Rechtsschutz, Aufhebung Kapitel 11 Schlussbestimmungen 

Gemäss § 43 Abs. 1 Ziff. 1 VRG beurteilt das vorgesetzte Departement Rekurse ge-
gen Entscheide seiner Amtsstellen. Grundsätzlich sind daher Rechtsmittel gegen-
über Entscheiden der Kantonspolizei vom DJS zu behandeln. Wie bereits ver-
schiedentlich ausgeführt, sollen inskünftig Entscheide der Kantonspolizei über ge-
wisse Massnahmen beim ZMG angefochten werden können. Es ist daher angezeigt, 
ein neues Kapitel 10a über den Rechtsschutz im PolG aufzunehmen, unter dem die 
Rekursmöglichkeit an das ZMG und den Weiterzug an das Verwaltungsgericht gere-
gelt werden. 
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Die Teilrevision des PolG wird zum Anlass genommen, die obsoleten Bestimmungen 
des 11. Kapitels aufzuheben.   

§ 71a Rekurs 

§ 71a des Entwurfs definiert die Überprüfungsinstanz und die Rechtsmittel bezüglich 
der von der Kantonspolizei angeordneten Massnahmen und Entscheide. Wie vor-
gängig erwähnt, ist in gewissen Fällen das ZMG als Rekursinstanz einzusetzen. Für 
das Verfahren soll dabei das VRG Anwendung finden.  

§ 71b Beschwerde 

Nach § 71b sind Beschwerden gegen Entscheide des ZMG grundsätzlich durch das 
Verwaltungsgericht zu behandeln (Abs. 1). Entscheide gemäss § 42 des Entwurfs im 
Bereich des BÜPF sollen dagegen wie bis anhin vom Obergericht beurteilt werden 
(Abs. 2).  

 


